
Für die Fälle 3 a und 3 c gilt in Bezug auf die Klagebefugnis
das zu den Fällen 2 a und 2 c Gesagte entsprechend: Der
„Adressatengedanke“ ist verfehlt; dem jeweiligen Kläger
muss eine Anspruchsgrundlage (auf Begünstigung [Fall 3 a]
bzw. Entgünstigung des A [Fall 3 c]) zur Seite stehen, und
diese ist im Gutachten zu benennen.

In Fall 3 b spricht das zu Fall 2 b Gesagte gegen die Heran-
ziehung des „Adressatengedankens“. Hier wie dort besteht
sonst Anlass, die Frage aufzuwerfen, ob und inwiefern ein
Bescheid, auf dessen Erlass man keinen Anspruch hat, ab-
wehrfreiheitsgrundrechtlichen Schutz genießt, wenn er
gleichwohl ergangen ist – und hier umso mehr, als der Erlass
(anders als dort) keinen zuvor (durch das grundsätzliche Ver-
bot) geschehenen Eingriff aufgehoben hat. Deshalb erscheint
es auch in Fall 3 b sinnvoller, für die Subsumtion unter
§ 42 II VwGO auf das durch den Leistungsbescheid begrün-
dete Recht abzustellen.68

E. ZUSAMMENFASSUNG

Der Begriff des „Adressatengedankens“ stellt ein sprachliches
Kürzel für eine rechtliche Würdigung dar, wonach ein Kläger
eine Rechtsverletzung iSd § 42 II VwGO geltend machen
könne. Als möglicherweise verletztes Recht kann jedoch
nicht immer dasselbe angeführt werden. Häufig ist das
Grundrecht der allgemeinen Handlungsfreiheit aus Art. 2 I
GG einschlägig; daneben kommen verschiedene besondere
staatsorganisationsrechtliche Verbürgungen sowie – notfalls –

eine subjektivrechtliche Seite oder Subjektivierung des Vor-
behalts des Gesetzes in Betracht.

Unstatthaft ist eine Argumentation mit dem „Adressaten-
gedanken“ bei Verpflichtungsklagen und bei solchen Anfech-
tungsklagen, die von jemand anderem als dem (Inhalts-)
Adressaten des angefochtenen Verwaltungsakts erhoben wer-
den (sog. Nachbar-, Dritt- oder Konkurrentenklagen).

Ficht ein Adressat die Aufhebung eines an ihn gerichteten
begünstigenden Verwaltungsakts an, ist zwar statthaft, den
„Adressatengedanken“ zu bemühen; vielfach erscheint es
aber empfehlenswert, stattdessen auf eine mögliche Verlet-
zung des Klägers in einem ihm durch den aufgehobenen Ver-
waltungsakt vermittelten Recht abzustellen. Dies gilt sowohl
dann, wenn die Begünstigung nur eine Befreiung von einem
sonst geltenden Verbot, als auch dann, wenn sie eine Leistung
darstellte.

68 Soweit Rozek JURA 2021, 30 (34) vertritt, der „Adressatengedanke“ könne wegen
seiner abwehrrechtlichen Herkunft nicht herangezogen werden, wenn es um die
Rückabwicklung einer zuvor gewährten staatlichen Leistung gehe, und die Kla-
gebefugnis ergebe sich dann aus § 48 I 2 iVm II und IV VwVfG, ist anzumerken,
dass drei Fragen offenbleiben: Gilt dies nur für „echte Leistungen“, also für Fälle,
worin, gemessen an einem gedachten Ausgangszustand vor Beginn der staatlichen
Rechtsetzung, eine Begünstigung gewährt wird (hier Fall 3), oder auch für „unechte
Leistungen“, das heißt für Fälle, worin die Begünstigung lediglich darin liegt, dass
eine zuvor (durch ein grundsätzliches Verbot) bewirkte Belastung im Einzelfall
wieder beseitigt wird (hier Fall 2)? Gilt dies nur, wenn die Rückabwicklung sich
nach § 48 VwVfG vollzieht, oder auch wenn dies nach § 49 VwVfG geschieht
(kommt der Frage der Rechtmäßigkeit der Gewährung Bedeutung zu)? Und wie
stünde es um die Klagebefugnis, wenn die §§ 48, 49 VwVfG aufgehoben würden
(die Klagebefugnis müsste doch erst recht bestehen, wenn es für die Aufhebung
keine Rechtsgrundlage gäbe)?
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E beauftragte als Eigentümer den H mit Wärmedämmungsarbeiten am Flachdach seines
Bürogebäudes, die mithilfe eines Brenners durchzuführende Heißklebearbeiten umfassten.
Dabei verursachte H schuldhaft die Entstehung eines Glutnests unter den aufgeschweißten
Bahnen, das schließlich einen Hausbrand verursachte, der das Haus des E vollständig zer-
störte. Durch ein Übergreifen des Brandes und die Löscharbeiten wurde das benachbarte
Bürogebäude des N erheblich beschädigt.

N verlangt von E Ersatz der Schäden. Dieser wendet ein, N möge sich an H halten.

* Der Verfasser Löhnig ist Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Deutsche und Europäische Rechtsgeschichte sowie
Kirchenrecht an der Universität Regensburg. Die Verfasserin Klingseis ist Richterin am VG Regensburg.
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Teil 2

Überdies fühlt N sich beeinträchtigt, weil E von einem Neubau seines Hauses Abstand
genommen und auf dem Grundstück stattdessen – baurechtlich zulässig – einen Solarpark
errichtet und der W die Aufstellung einer Windkraftanlage gegen monatliche Zahlung einer
Nutzungsentschädigung gestattet hat. Dies wurde auch im Grundbuch eingetragen. Von den
Solarplatten geht an etwa hundert Tagen pro Jahr für bis zu zwei Stunden täglich eine massive
Blendwirkung aus, deren Intensität für die Einwirkdauer ein blendfreies Verschließen der
Bürofenster erfordert und im Außenbereich Aufenthaltspositionen mit Blickrichtung auf die
Photovoltaikanlagen einschränkt. Die Windkraftanlage verursacht bei sehr starkem Wind an
etwa drei Tagen pro Jahr Geräusche, die so laut sind, dass man sie nur dann nicht mehr hört,
wenn die Fenster geschlossen bleiben. Darüber hinaus erzeugt die Anlage einen Schattenwurf
auf einen ca. 10 qm großen Teil des Grundstücks des N, den dieser vor allem in den
Sommermonaten als störend empfindet. N möchte, dass Blendwirkung, Geräusche und
Beschattung beseitigt werden, während E der Auffassung ist, derartige Auswirkungen der
Energiewende seien hinzunehmen.

Kann N die Beseitigung der Blendwirkung, der Geräusche und der Beschattung verlangen?

Teil 3

Weil E keine Zahlungen leistet, führt N einen erfolgreichen Prozess gegen E und betreibt nun
die Zwangsvollstreckung in das Grundstück seines Nachbarn, das er wegen der teuren Wind-
kraftanlage für recht wertvoll hält. W hingegen ist der Auffassung, sie könne die Windkraft-
anlage „aus der Vollstreckung rausnehmen“.

Wie ist die Rechtslage?

& LÖSUNG

A. SCHADENSERSATZ WEGEN DES ABGEBRANNTEN HAUSES

I. Anspruch N gegen E aus § 280 I BGB

N könnte gegen E einen Anspruch auf Schadensersatz gem. § 280 I BGB aus dem bestehen-
den nachbarrechtlichen Gemeinschaftsverhältnis haben. Voraussetzung für einen solchen
Anspruch ist, dass das Nachbarverhältnis ein Schuldverhältnis iSd § 280 I 1 BGB darstellt.
Aus dem von wechselseitigen Rücksichtnahmepflichten (§§ 905 ff. BGB) geprägten Nach-
barverhältnis können jedoch nicht selbstständig Rechte abgeleitet werden; dies ist aber
Voraussetzung eines gesetzlichen Schuldverhältnisses (BGHNJW 2011, 3294).

II. Anspruch N gegen E aus § 823 I BGB

N könnte gegen E einen Schadensersatzanspruch aus § 823 I BGB haben. Eine Rechtsguts-
verletzung in Form einer Eigentumsverletzung liegt vor, denn das Haus des N ist abgebrannt.
Weiterhin erforderlich ist eine Verletzungshandlung des E. Diese liegt in der Beauftragung
des Handwerkers H mit den Wärmedämmungsarbeiten am Haus des E.

Zwischen Verletzungshandlung und Rechtsgutsverletzung müsste haftungsbegründende Kau-
salität vorliegen. Hier ist zunächst die äquivalente Kausalität zu prüfen, die Verletzungshand-
lung des E dürfte sich also nicht hinwegdenken lassen, ohne dass der Verletzungserfolg
entfällt. Hätte E den Handwerker H nicht beauftragt, wäre es nicht zum Brand am Haus des
E gekommen und der Brand hätte dann auch nicht auf das Haus des N übergreifen können.
Als weiterer Filter ist die Adäquanz des Kausalzusammenhangs zu prüfen. Hierbei werden
gänzlich atypische Geschehensabläufe ausgeschieden. Dass jedoch bei Schweißarbeiten am
Flachdach eines Hauses ein Brand auftritt, der auf ein Gebäude auf dem Nachbargrundstück
übergreift, ist nicht völlig atypisch und gänzlich unerwartet. Zuletzt ist auf den Schutzzweck
der Norm einzugehen. Auch hier wird auf der Wertungsebene der Kausalzusammenhang
präzisiert. Problematisch ist, dass die Verletzungshandlung des E nicht ohne weitere Zwi-
schenakte zur Eigentumsverletzung bei N geführt hat, sondern ein Handeln eines Dritten,
des H, dazwischengetreten ist. H hat hierbei fahrlässig gehandelt. Jedoch hat E das Risiko
geschaffen, dass H durch eine möglicherweise fahrlässige Handlung Schäden auch am Nach-
bargebäude verursacht, indem er H beauftragt hat. Eben dieses Risiko hat sich im einge-
tretenen Schaden dann auch verwirklicht. Der Risikozusammenhang ist deshalb nicht unter-

nachbarrechtliches Gemein-
schaftsverhältnis

Zurechnungszusammenhang
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